
 

Teilnahmebedingungen 

1. Es kommen nur Fotos in die Wertung, die folgenden Kriterien entsprechen: 

a. Aufnahmezeitpunkt zwischen 10:00 und 16:00 am Veranstaltungstag 

b. Aufnahmeort ist ein öffentlich zugänglicher Platz innerhalb der „Langauer Freiheit“ 

(Karte liegt den bei der Registrierung ausgehändigten Unterlagen bei) 

c. Aufnahme mit einer beliebigen digitalen Kamera. Nicht gewertet werden mittels 

Mobiltelefon erstellte Fotos. 

d. Aufnahmeformat JPEG (möglichst hohe Qualitätsstufe empfohlen) 

e. Speicherung der Fotos auf einer der Kamera entnehmbaren Speicherkarte (CF, SD, MS) 

2. Bei Manipulationen an den EXIF-Daten wird das betroffene Foto aus der Wertung genommen. 

3. Es dürfen maximal 10 Fotos abgegeben werden, wobei bei der Abgabe eine Liste beigelegt 

werden muss, die jedem Thema genau einen Dateinamen zuordnet. Diese Liste ist ebenfalls im 

Startpaket erhalten und kann natürlich bereits während des Wettbewerbes ausgefüllt werden. 

4. Gewalt oder sexuell explizite Szenen zeigende oder andeutende Fotos werden nicht gewertet. 

5. Jeder ist teilnahmeberechtigt. Personen unter 16 Jahren benötigen die Einwilligung ihrer Eltern 

(schriftlich oder mündlich falls diese ebenfalls anwesend sind). 

Teilnehmen können Einzelpersonen, sowie auch Teams. 

6. Der Teilnehmer erklärt sich bereit, dem Veranstalter und seinen Partnern das uneingeschränkte 

Nutzungsrecht an seinen Fotos zu gewähren. Das Urheberrecht bleibt selbstverständlich beim 

Fotografen. 

7. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass während der Veranstaltung sowie bei der 

Siegerehrung Fotos oder Videos im Zuge der üblichen Dokumentationstätigkeit gemacht und 

veröffentlicht werden. 

8. Der Teilnehmer bestätigt mit Abgabe der Fotos über alle Rechte an diesen zu verfügen und dass 

keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt wurden. 

9. Die Bewertung der Fotos erfolgt durch eine vom Veranstalter gestellte Jury. Bei 

Punktegleichstand zweier Fotos entscheidet diese Jury. 

10. Der Veranstalter behält sich das Recht vor die Veranstaltung abzusagen, wobei die Information 

an alle angemeldeten Teilnehmer spätestens eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn erfolgt. 

11. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. 

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


